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6 Verfahren

6.1 Die Anträge sind schriftlich zu richten an den 
Rat für Kriminalitätsverhütung in Schleswig-Hol
stein, Geschäftsführung, Ministerium für Inneres 
und Bundesangelegenheiten Schleswig-Holstein, 
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel.

6.2 Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
muss beinhalten:
-  eine Projektbeschreibung mit Zeitplan,
-  einen Finanzierungsplan,
-  eine Erklärung, dass mit dem Vorhaben noch 

nicht begonnen wurde.
Der notwendige Vordruck kann online auf der 
Homepage des Rates für Kriminalitätsverhütung 
unter w w w .kriminalpraevention-sh.de herunter
geladen werden oder bei der Geschäftsführung 
(Ziffer 6.1) angefordert werden.

7 Verwendungsnachweis
7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb 

von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen
dungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden 
Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 
Die Hergabe eines einfachen Verwendungsnach
weises, der aus einem Sachbericht mit Angaben 
über den Wirkungsgrad der Maßnahme (z.B. An
zahl der Kinder und Jugendlichen, die an dem Pro
jekt teilgenommen haben/durch die Maßnahme 
erreicht wurden) und einen zahlenmäßigen Nach
weis der Einnahmen und Ausgaben bestehen soll, 
ist ausreichend.

7.2 Die Geschäftsführung des Rates für Kriminali
tätsverhütung (Bewilligungsstelle) ist berechtigt, 
Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwen
dung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen.

7.3 Bei einer nicht fristgerechten Vorlage von Ver
wendungsnachweisen oder bei einer abweichen
den Mittelverwendung ist die Bewilligungsstelle 
berechtigt, die bewilligte Zuwendung zurückzu
fordern.

7.4 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die gegebe
nenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen
dungsbescheides und die Rückforderung der ge
währten Zuwendung gelten die VV/VV-K zu § 44 
LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung des 
Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a 
LVwG), soweit nicht in der Förderrichtlinie Abwei
chungen zugelassen worden sind.

8 Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder 
liegen besondere landespolitische Interessen vor, 
können vom Ministerium für Inneres und Bundes
angelegenheiten -  bei grundsätzlicher Bedeutung 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium -  
Ausnahmen zugelassen werden. Entsprechende 
Anträge sind schriftlich bei der Geschäftsführung 
(Ziffer 6.1) zu stellen.

9 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in Kraft und ist befristet bis zum 31. De
zember 2016.
Die Fördergrundsätze des Rates für Kriminalitäts
verhütung vom 26. November 2013 (Amtsbl. 
Schl.-H. S. 1153)*) treten außer Kraft.
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*) Gl.Nr. 2002.9

Bekanntmachungen
-  Landesbehörden -

Umsetzung der EG-Hochwasserrichtlinie 
(HWRL) -  Bekanntgabe der Annahme der 

Hochwasserrisikomanagementpläne in 
Schleswig-Holstein

Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
vom 1. Dezember 201 5 -  V 457 -  5291.5-2 -

Am 26. November 2007 ist die „Richtlinie über die 
Bewertung und das Management von Hochwasser
risiken" der EU (2007/60/EG) in Kraft getreten. Die 
EG-Hochwasserrichtlinie fordert die Bewertung und 
das Management von Hochwasserrisiken zur Ver
ringerung der hochwasserbedingten nachteiligen 
Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Um
welt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkei
ten in der Gemeinschaft.

Ausgehend von der vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos und der Bestimmung der Ge
biete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 
(HWRL Artikel 4 und 5) sowie der Erstellung der 
Hochwassergefahren- und -risikokarten (HWRL Ar
tikel 6) sind gemäß § 75 WHG Hochwasserrisiko
managementpläne (HWRL Artikel 7) zu erarbeiten, 
womit der erste Berichtszyklus bis zum 22. Dezem
ber 201 5 abschließt.

Nach § 79 WHG i.V.m. § 133 a LWG und gemäß 
Artikel 10 der HWRL ist der Öffentlichkeit Zugang 
zu der ersten Bewertung des Hochwasserrisikos, 
den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasser
risikokarten und zu den Hochwasserrisikomanage
mentplänen (HWRM-PL) zu ermöglichen.

http://www.kriminalpraevention-sh.de
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Für die HWRM-PL war nach § 14 b Abs. 1 Nr. 1 
und/i.V.m. Anlage 3 Nummer 1.4 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Stra
tegische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Den 
berührten Behörden und der betroffenen Öffentlich
keit wurde entsprechend der §§ 14 h, 14 i UVPG 
vom 22. Dezember 2014 bis zum 22. Juni 2015 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Umweltbe
richten nach § 14 g des UVPG sowie zu den Ent
würfen der HWRM-PL gegeben.
Die HWRM-PL werden für behördenverbindlich er
klärt (Kabinettsbeschluss 201/2015 vom 3. Novem
ber 2015).
Die endgültigen HWRM-Pläne, Umweltberichte und Um
welterklärungen, inklusive der Aufstellung der Über
wachungsmaßnahmen stehen ab dem 22. Dezember 
2015 im Internet unter www.hwrl.schleswig-holstein.de 
zur Verfügung.
Eine Einsichtnahme ist im Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein, Mercator- 
straße 3, 24106 Kiel, dem Landesbetrieb für Küs
tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schles
wig-Holstein, Herzog-Adolf-Straße 1, 25813 Hu
sum, sowie den unteren Wasserbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte möglich.
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Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bekanntmachung des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Technischer Umweltschutz, 
Regionaldezernat Nord, 
vom 3. Dezember 201 5 -  G 40/2015/148 -

Kreis Schleswig-Flensburg,
Gemeinde 24402 Esgrus

Die Firma StruMa Sauen GbR, Brunsholm 25, 
24402 Esgrus, hat mit Datum vom 17. Juni 2015 
beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume, -  Standort Nord - ,  die Erteilung 
einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG 
beantragt. Gegenstand des Genehmigungsantrages 
ist die Erweiterung einer bestehenden Anlage zum 
Halten von Sauen einschließlich dazugehöriger Fer
kelaufzuchtplätze. Die Kapazität der Anlage nach 
der Änderung umfasst 1.820 Sauen- und Eber
plätze. Mit der Änderung sind folgende bauliche 
Maßnahmen geplant:
-  Umbau und Anbau an den bestehenden Stall
-  Neubau eines Erweiterungsstalles
-  Neubau eines Güllelagerbehälters mit einem Fas

sungsvermögen von 3.868 m3
Das Vorhaben soll auf folgendem Grundstück reali
siert werden: 24402 Esgrus, Moosgaard 3, Gemar
kung Esgrus, Flur 7, Flurstücke 200, 201 und 246.

Die beabsichtigte Maßnahme bedarf einer Ände
rungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert am 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), i.V.m. Nummer 7.1.8.1 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungs
bedürftige Anlagen -  4. BImSchV -  vom 2. Mai 
2013 (BGBl. I S. 973, 3756), zuletzt geändert am
28. April 2015 (BGBl. I S. 670). Darüber hinaus 
fällt die Anlage unter Artikel 10 der Industrieemis- 
sions-Richtlinie (Richtlinie 2010/75/EU des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 24. Novem
ber 2010 über Industrieemissionen -  ABI. L 334 
vom 17. Dezember 2010, S. 17). Über die Zulässig
keit des Vorhabens ist in einem förmlichen Geneh
migungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
entscheiden.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, da es 
sich um ein Vorhaben gemäß Nummer 7.8.1 der 
Anlage 1 zu § 3 des Gesetzes über die Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVPG), neu gefasst durch Be
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert am 20. November 2015 
(BGBl. I S. 2053), handelt.
Zuständig für die Durchführung des Genehmigungs
verfahrens ist das o.a. Landesamt für Landwirt
schaft, Umwelt und ländliche Räume.
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. § 8 Abs. 1 und 
§ 9 der Verordnung über das Genehmigungsverfah
ren -  9. BImSchV -  i.d.F. der Bekanntmachung vom
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert am 
28. April 2015 (BGBl. I S. 670), wird das beantragte 
Vorhaben hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Auslegung der Antragsunterlagen:
Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die 
Angaben zur Art, zum Umfang und zu möglichen 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, 
liegen in der Zeit vom 28. Dezember 2015 bis zum 
27. Januar 2016 bei folgenden Behörden zur Ein
sicht aus:
-  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume des Landes Schleswig-Hol
stein, -  Standort Nord - ,  Bahnhofstraße 38, 
24937 Flensburg, (Raum E. 19), Montag bis Frei
tag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie gegebe
nenfalls nach Vereinbarung (Telefon (0461) 8 04-1)

-  Amt Geltinger Bucht, Holmlück 2, 24972 Stein
bergkirche, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, zusätzlich Mittwoch von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr

Einwendungen gegen das Vorhaben:
-  Während der Auslegungsfrist und bis zu zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, also 
vom 28. Dezember 2015 bis zum 10. Februar 
2016, können Einwendungen gegen das Vorha-

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de

